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{Q GisChem
Benzol
(CAS-Nr.: 71-43-2)
Branche: Chemie
GEFAHR

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar. (H225)
Kann Krebs erzeugen. (H350)
Kann genetische Defekte verursachen. (H340)

Schéadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition. (H372)
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein. (H304)

Verursacht Hautreizungen. (H315)
Verursacht schwere Augenreizung. (H319)
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. (P201)

Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. (P210)

Dampf/Aerosol/Nebel nicht einatmen. (P260)
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. (P280)

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... (Hersteller kann, falls zweckmaBig, ein Reinigungsmittel angeben oder,
wenn Wasser eindeutig ungeeignet ist, ein alternatives Mittel empfehlen) waschen. (P302 + P352)
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen / arztliche Hilfe hinzuziehen. (P314)

GHS-Einstufung

Entziindbare Flissigkeiten (Kapitel 2.6) - Kategorie 2 (Flam. Liqg. 2), H225

Hautreizung (Kapitel 3.2) - Kategorie 2 (Skin Irrit. 2), H315

Schwere Augenreizung (Kapitel 3.3) - Kategorie 2 (Eye Irrit. 2), H319

Keimzellmutagenitat (Kapitel 3.5) - Kategorie 1B (Muta. 1B), H340

Karzinogenitat (Kapitel 3.6) - Kategorie 1A (Carc. 1A), H350

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) (Kapitel 3.9) - Kategorie 1 (STOT RE 1), H372

Aspirationsgefahr (Kapitel 3.10) - Kategorie 1 (Asp. Tox. 1), H304

Der Stoff istim Anhang VI der CLP-Verordnung gelistet.

Bei der Einstufung nach GHS handelt es sich um eine Einstufung aus Anhang VI, die auch nach Auswertung von Herstellereinstufungen und

Literatur nicht um weitere Einstufungen erganzt werden muss.

Charakterisierung

Benzol wird auch als Benzen, Annulen, Cyclohexatrien,
Phenylhydrid oder Pyrobenzol bezeichnet.

Es ist eine farblose, fast wasserunldsliche, leichtflichtige
Flissigkeit mit einem charakteristischem aromatischen
Geruch, die in den meisten organischen Lésungsmitteln
wie z.B. Ethanol, Diethylether und Aceton I8slich ist.
Benzol ist neben anderen Aromaten ein bedeutender

Ausgangsstoff  fir die  Herstellung  organischer
Chemikalien wie z.B. Styrol, Cumol, Cyclohexan,
Nitrobenzol, Maleinsaureanhydrid, Alkylbenzol,

Chlorbenzol, Benzolsulfonsaure.

Benzol ist mit einem Anteil bis zu 5 % in Ottokraftstoffen
enthalten (Antiklopfmittel). Ferner ist es Ausgangsmaterial
fur die Farbenherstellung.

Es sind ggf. Beschrankungen aus Anhang XVII der
REACH-Verordnung zu beachten: Darf nicht als Stoff
oder als Bestandteil anderer Stoffe oder in Gemischen in
Konzentrationen von = 0,1 Gew.-% in Verkehr gebracht
oder verwendet werden (s. Nr. 5in VO).

Diese Beschrankungen gelten nicht fiir Treibstoffe, die
unter die Richtlinie 98/70/EG fallen.

Bei Stoffen und Gemischen, die bei industriellen
Verfahren zur Anwendung kommen, darf Benzol nicht in
héheren Konzentrationen freigesetzt werden, als in
bestehenden Rechtsvorschriften festgelegt ist.

Erdgas darf zur Verbrauchernutzung nur unter der
Voraussetzung in Verkehr gebracht werden, dass die

WBG

Benzolkonzentration unter einem Wert von 0,1 Vol.-%
bleibt.

Achtung! Die Geruchsschwelle von Benzol liegt oberhalb
des Grenzwertes, d.h. wird der Geruch wahrgenommen,
ist der Grenzwert schon Uberschritten.

Schmelzpunkt: 6 °C

Siedepunkt: 80 °C

Flammpunkt: -11 °C

Ziindtemperatur: 555 °C

Untere Explosionsgrenze: 1,2 Vol.-% bzw. 39 g/m?
Obere Explosionsgrenze: 8,6 Vol.-% bzw. 280 g/m?

Grenzwerte und weitere nationale
Einstufungen

Benzol

In der TRGS 910 sind folgende stoffspezifische
Konzentrationswerte im Rahmen des gestuften
risikobezogenen MalRnahmenkonzepts fiir Tatigkeiten
mit krebserzeugenden Gefahrstoffen (ERB-Konzept)
festgelegt:

Akzeptanzkonzentration: 0,2 mg/m® (0,06ppm) (festge-
legt ausschlieBlich als Schichtmittelwert)
Toleranzkonzentration: 1,9 mg/m? (0,6 ppm)
Spitzenbegrenzung der Toleranzkonzentration: Uber-
schreitungsfaktor (UF) 8; Kategorie fiir Kurzzeitwerte (I1)
Das Produkt aus Uberschreitungsfaktor und Uberschrei-
tungsdauer muss eingehalten werden: UF 8 x 15 min =

Gefahrstoffinformationssystem

Chemikalien
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120 min (berechne Produkt (tatsachliche
Uberschreitungsfaktor) x min). Max. 4 Uberschreitungen
pro Schicht, max. 60 min.
Stoffspezifische  Aquivalenzwerte
Material nach TRGS 910:
Untersuchungsparameter: Benzol
Aquivalenzwert zur Akzeptanzkonzentration: 0,8 pg/l (fiir
Nichtraucher abgeleitet), Wert zur
Toleranzkonzentration: 5 ugl/l

Untersuchungsmaterial:  Urin, Probenahmezeitpunkt:
Expositionsende, bzw. Schichtende
Untersuchungsparameter: S-Phenylmerkaptursaure
Aquivalenzwert zur Akzeptanzkonzentration: 3 pg/g
Kreatinin (fir Nichtraucher abgeleitet), Wert zur
Toleranzkonzentration: 25 pg/g Kreatinin
Untersuchungsmaterial:  Urin, Probenahmezeitpunkt:
Expositionsende, bzw. Schichtende
Untersuchungsparameter: Trans,trans-Muconsaure
Aquivalenzwert zur Akzeptanzkonzentration: keine
Angabe, Wert zur Toleranzkonzentration: 500 pg/g
Kreatinin

Untersuchungsmaterial:  Urin, Probenahmezeitpunkt:
Expositionsende, bzw. Schichtende

Gefahr der Hautresorption (H)

Arbeitsplatzgrenzwert der EU: 3,25 mg/m? bzw. 1 ml/m?®
(ppm) (gemessen oder berechnet anhand eines
Bezugszeitraumes von 8 Stunden)

Der Arbeitsplatzgrenzwert der EU darf nicht Gberschrit-
ten werden.

Krebserzeugend Kat. 1A (GefStoffV) - Stoffe, die beim
Menschen bekanntermalien krebserzeugend wirken.
Keimzellmutagen Kat. 1B (GefStoffV) - Stoffe, die als
erbgutverandernd fiir den Menschen angesehen werden
sollten.

TA Luft (2021) 5.2.7.1.1 Karzinogener Stoff, Klasse II:
Die im Abgas enthaltenen Emissionen durfen als
Mindestanforderung insgesamt den Massenstrom 1,5
g/h oder die Massenkonzentration 0,5 mg/m?® nicht
Uberschreiten. (zur Umwelt-VwV von 2021)

Das Emissionsminimierungsgebot ist zu beachten.

Auch beim Vorhandensein mehrerer Stoffe derselben
Klasse durfen diese Werte nicht Uberschritten werden.
Zur Emission von Stoffen mehrerer Klassen gleichzeitig:
siehe TA Luft (2021).

WGK: 3 (stark wassergefahrdend), Kenn-Nr.: 29
Bei der WGK handelt es sich um eine gemaR AwSV im
Bundesanzeiger verdffentlichte Angabe.

in  biologischem

Messung / Ermittlung

Ersatzstoffpriifung vornehmen und dokumentieren. Ist die
Substitution technisch nicht méglich, Stoff/Produkt soweit
technisch machbar im geschlossenen System ver-

wenden.
Beurteilung der Gefahrdung beim Einatmen (TRGS
402): Wirksamkeit der SchutzmalRnahmen durch

Messungen nachweisen.

Messungen des Stoffes/Produktes insbesondere auch zur
frihzeitigen Ermittlung erhdhter Exposition aufgrund
unvorhersehbarer Ereignisse oder Unfalle durchflihren.
Beurteilung der Gefidhrdung bei Hautkontakt (TRGS
401):

Eine hohe Gefdhrdung liegt vor:

bei allen Tatigkeiten mit Hautkontakt.

Eine geringe Gefdahrdung liegt vor:

bei kurzfristigem und kleinflichigem Hautkontakt mit
verschmutzter  Arbeitskleidung, Arbeitsmitteln  oder
Arbeitsflachen.

Bei mittlerer/hoher Gefahrdung zusatzlich:

Aufgrund der Hautgefahrdung priifen, ob ein Ersatzstoff
verwendet oder eine Verfahrensanderung durchgefiihrt
werden kann. Wenn nicht mdglich, in der
Gefahrdungsbeurteilung begrinden.

Explosionsgefahren / Gefahrliche

Reaktionen

Dampfe sind schwerer als Luft und bilden mit Luft explo-
sionsfahige Atmosphare.

Bei Vorhandensein von Zindquellen, z.B. heile Ober-
flachen, offene Flammen, mechanisch erzeugte Funken,
elektrische Geréate, elektrostatische Aufladungen und Blitz-
schlag, ist mit erhdhter Explosionsgefahr zu rechnen.

Mit elektrostatischen Aufladungen ist z.B. zu rechnen
beim Ausschiitten, beim Tragen isolierender Schuhe und
bei fehlender Erdverbindung ableitfahiger und leitfahiger
Gegenstande.

Bei durchtranktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen)
besteht erhdéhte Entziindungsgefahr.

Reagiert mit starken Sauren unter heftiger Warmeentwick-
lung.

Reagiert mit starken Oxidationsmitteln unter heftiger
Warmeentwicklung.

Bei unkontrollierter Reaktion besteht Explosionsgefahr.
Reagiert unter heftiger Warmeentwicklung z.B. mit
Halogenkohlenwasserstoffen  (in  Gegenwart  von
Leichtmetallen). Explosionsgefahr.

Reagiert unter heftiger Warmeentwicklung z.B. mit
flissigem Schwefel.

Zersetzt sich bei Erhitzen/Verbrennen in gefahrliche Gase
(z.B. Biphenyl, Wasserstoff, Kohlenmonoxid).

Kunststoffe und Gummi werden angegriffen.

Gesundheitsgefahrdung

Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme Uber die Haut
kann zu Gesundheitsschaden fuhren.

Bei Geruchswahrnehmung kann der Stoff schon in ge-
sundheitsgefahrdender Konzentration vorliegen.

Benzol ist krebserzeugend (s. H350)!

Benzol ist im Tierversuch erbgutverandernd (s. H340)!
Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter
Exposition (H372).

Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken (H302).
Verursacht Hautreizungen (H315).

Verursacht schwere Augenreizung (H319).
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Kann Atemwege, Magen-Darm-Trakt reizen.
Vorubergehende Beschwerden wie Kopfschmerzen,
Schwindel, Ubelkeit, Konzentrationsstérungen kénnen auf-
treten.

Kann Gesundheitsstérungen wie Rausch, Blutbild-
veranderungen, Leberschaden, Nierenschaden, Lungen-
schaden, Herzrhythmusstérung, Atemldhmung verur-
sachen.

Technische und Organisatorische

SchutzmaRnahmen

Bei den Malnahmen sind, sofern nach
Gefahrdungsbeurteilung nicht nur geringe Gefahrdung
vorliegt, die Besonderen SchutzmaRhahmen nach § 10
der GefStoffV zu treffen.

Anlagen einschlieRlich Eingabe- und Abfillstellen, Probe-
nahmevorrichtungen  sowie  Wiege- und  Misch-
arbeitsplatze als geschlossene Systeme (z.B. Ein-
hausung, Kapselung) ausfiihren.

Ist das nach dem Stand der Technik nicht mdglich, an
diesen Stellen eine funktionstuchtige értliche Absaugung
sicherstellen (siehe Mindeststandards).

Abgesaugte Luft nicht zurtickfuhren.

Der Arbeitgeber hat der zustédndigen Behdrde auf ihr
Verlangen weitergehende Informationen zu den Tatig-
keiten mit mitzuteilen, z.B. hinsichtlich der Ersatzstoff-
prifung.

Sofern eine betrachtliche Exposition von Arbeitnehmern
zu erwarten ist und alle technischen SchutzmalRnahmen
ausgeschopft sind, muss die Dauer der Exposition soweit
wie moglich verkurzt werden.

Die vom Arbeitgeber zur Verfiigung gestellten
personlichen Schutzausriustungen missen vom
Arbeitnehmer getragen werden.

Der Arbeitgeber muss ein aktualisiertes Expositions-
verzeichnis flihren.

Es miissen alle Arbeitnehmer dort aufgefiihrt werden, die
Tatigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverandernden
oder fruchtbarkeitsgefahrdenden Stoffen ausflihren, bei
denen eine Gefahrdung der Gesundheit nicht aus-
geschlossen werden kann.

Das Verzeichnis muss mindestens 40 Jahre nach Ende
der Tatigkeit aufbewahrt werden. Bei Ausscheiden des
Mitarbeiters ist ihm ein Auszug mit seinen Expositions-
daten mitzugeben.

Der Arbeitgeber kann diese Pflicht auch durch Meldung
an die zentrale Expositionsdatenbank (ZED) erftllen.
Gebinde nicht offen stehen lassen.

Beim Ab- und Umfillen Verspritzen und Nachlauf
vermeiden, Dichtheit gewahrleisten.

Reaktionsfahige Stoffe fern halten bzw. nur kontrolliert zu-
geben.

Arbeitsplatze/-bereiche von anderen Arbeitsbereichen
rdumlich trennen und entsprechend kennzeichnen.
Aufenthalt in diesem Arbeitsbereich nur von mit den
Arbeiten vertrauten Beschaftigten; deren Anzahl so gering
wie mdglich halten.

Verbotszeichen D-P006 "Zutritt fir Unbefugte verboten"
sowie P002 "Rauchen verboten" anbringen.

Bei hoher Gefahrdung durch Hautkontakt mdglichst in
geschlossenen Anlagen arbeiten. Ist dies technisch nicht
mdglich, Exposition nach Stand der Technik minimieren.
Z.B. nur solche Arbeitsgerate verwenden, mit denen
Hautkontakt vermieden oder verringert wird.

Brand- und Explosionsschutz

Es ist sicherzustellen, dass die Anlage technisch dicht ist.
Kann dies nicht dauerhaft gewahrleistet werden, sind wei-
tere Malinahmen erforderlich, z.B. technische Liftung,
Gasmess- und -warngerate.

Stérungs- und Alarmsignale missen automatisch weiter-
geleitet und Notfunktionen ausgeldst werden.

Ggf. Anlagenkomponenten inertisieren.
Explosionsgefahrdete Bereiche in Zonen einteilen und im
Explosionsschutzdokument ausweisen.

Arbeitsbereich abgrenzen! Verbotszeichen P003 "Keine
offene Flamme; Feuer, offene Ziindquelle und Rauchen
verboten" und Warnzeichen D-W021 "Warnung vor explo-
sionsfahiger Atmosphare" anbringen!

Von Zindquellen fernhalten, nicht rauchen, offene
Flammen vermeiden, nicht auf heile Flachen spritzen,
kriechende Dampfe kénnen auch in grofRerer Entfernung
entziindet werden.

Schlagfunken und Reibfunken vermeiden.

Nur explosionsgeschitzte Gerate entsprechend der
Zoneneinteilung verwenden.

Erden aller Teile, die sich gefahrlich aufladen kdnnen.
Priffristen  fir  Erdungseinrichtungen  nach  den
gesetzlichen bzw. betrieblichen Erfordernissen, z.B. unter
Berlicksichtigung der Korrosion, festlegen.

Elektrostatisch ableitfahige oder leitfahige Behalter
verwenden oder solche, die sich nicht gefahrlich aufladen
kénnen.

Rohre, Schlauchleitungen und Armaturen so auswahlen
und verwenden, dass Verbindungen zur Erde nicht
unterbrochen werden und keine Gleitstielbischel-
entladungen entstehen kdnnen.

Fuflboden ableitfahig ausstatten.

Erdungseinrichtungen, z.B. Zangen, an leitfahigen und
ableitfahigen Geraten und Hilfsmitteln, z.B. an Metall-
behaltern, anbringen.

Zur Probenahme isolierende Gegenstande,
Plastikkelle mit Holzstab, bevorzugt verwenden.
Stromungsgeschwindigkeit beim Einfiillen begrenzen. Nur
in ableitfahigen oder leitfahigen Gebinden handhaben.
Behalter inertisieren (z.B. mit Stickstoff), wenn sich nicht
alle Zindquellen vermeiden lassen.

Arbeiten mit Zindgefahr ( z.B. Feuerarbeiten,
HeilRarbeiten, Schweil’en, insbesondere bei Wartung und
Reparatur) nur mit schriftlicher Erlaubnis ausfiihren.

Keine Putztliicher aus aufladbarem Material verwenden.
Behalter fur Putztiicher am Arbeitsplatz taglich vor Arbeits-
schluss leeren.

z.B.

www.gischem.de
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HygienemaRnahmen

Einatmen von Dampfen und Aerosolen vermeiden!
Bertuhrung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden!

Vor Pausen und nach Arbeitsende Hande und andere ver-
schmutzte Korperstellen grindlich reinigen.
Hautpflegemittel nach der Hautreinigung am Arbeitsende
bzw. vor langeren Pausen verwenden (rickfettende
Creme).

Stoff-/Produktreste sofort von der Haut entfernen und die
Haut mdglichst schonend reinigen, anschlielend
sorgfaltig abtrocknen.

Lésungen auf der Haut abwaschen, nicht eintrocknen
lassen.

Bei der Arbeit keinen Arm- oder Handschmuck tragen.
StraBen- und Arbeitskleidung getrennt aufbewahren
gemal Gefahrdungsbeurteilung!!

Bei mittlerer oder hoher Gefahrdung durch Hautkontakt
zusatzlich:

Verschmutzte und durchtrankte Arbeitskleidung sofort
wechseln, Reinigung durch den Betrieb.

Separate Putzlappen und Reinigungstiicher fur die Haut
und Maschinen oder Gerate verwenden.

Nahrungs- und Genussmittel getrennt von Arbeitsstoffen
aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen sind ver-
boten!

Personliche SchutzmafRnahmen

Augenschutz: Bei Uberwachungstatigkeit: Gestellbrille
mit Seitenschutz.

Bei Spritzgefahr oder Auftreten von Gasen, Dampfen,
Nebeln, Rauchen und Stauben: Korbbrille.

Handschutz: Handschuhe aus:

Fluorkautschuk (FKM; 0,7 mm) (Durchbruchzeit > 8
Stunden, max. Tragezeit 8 Stunden).

Véllig ungeeignet (Durchbruchzeit weniger als 1 Stunde)
sind Handschuhe aus: Naturkautschuk/Naturlatex (NR;
0,5 mm), Polychloropren (CR; 0,5 mm),
Nitrilkautschuk/Nitrillatex (NBR; 0,4 mm), Polyvinylchlorid
(PVC; 0,5 mm), Butylkautschuk (Butyl; 0,5 mm).

Die maximale Tragedauer kann unter Praxisbedingungen
deutlich geringer sein.

Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwoll-
unterziehhandschuhe empfehlenswert!

Der Hand/Hautschutz ist besonders zu beachten, da der
Stoff auch durch die Haut in den Kérper gelangen und zu
Gesundheitsschaden fihren kann.

Die Schutzwirkung der Handschuhe gegeniber dem
Stoff/Gemisch ist unter Beriicksichtigung der Einsatz-
bedingungen beim Chemikalien-/Handschuhhersteller zu

erfragen oder zZu prifen (s. Checkliste-
Schutzhandschuhe).

Langerfristiges Tragen von Chemikalienschutzhand-
schuhen kann selbst eine Hautgefiahrdung

(Feuchtarbeit) darstellen. Vermeidung durch Einhaltung
von Tragezeiten und/oder Tatigkeitswechsel.

Beim langerfristigen Tragen von Chemikalienschutz-
handschuhen sind gegen Schweillbildung spezielle

Hautschutzmittel vor der Arbeit zu empfehlen (s. z.B.
Hautschutzmittel).

Diese koénnen allerdings die Schutzleistung der
Handschuhe beeintrachtigen. Der Hautschutzplan muss
das Tragen von Schutzhandschuhen bericksichtigen.
Schutzhandschuhe dirfen kein gefahrliches Schmelzver-
halten aufweisen.

Atemschutz: Atemschutz bei Grenzwertliberschreitung,
z.B. Vollmaske/Halbmaske/filtrierende Halbmaske mit:
Gasfilter A1 (braun) bis 1000 ml/m? (ppm)

Gasfilter A2 (braun) bis 5000 ml/m? (ppm)

Gasfilter A3 (braun) bis 10000 ml/m? (ppm)

Es wird empfohlen, Filtergerate mit Geblase und Helm
oder Haube einzusetzen (z.B. TH2A). Hierfur bestehen
keine Tragezeitbegrenzungen.

Achtung! Bei A3-Filter untere Explosionsgrenze des
Stoffes beachten; sie liegt in der Nahe der hoéchst-
zulassigen Gaskonzentration dieser/dieses Filter/s.
Korperschutz:  Antistatische = Schutzkleidung, z.B.
Kleidung aus Baumwolle und ableitfahige Arbeitsschutz-
Schuhe.

Zur Auswahl von Chemikalienschutzkleidung finden Sie
Informationen in einem Flyer des Fachbereichs PSA der
DGUV.

Arbeitskleidung oder Schutzkleidung in explosions-
gefahrdeten Bereichen der Zonen 0, 1, 20 sowie in Zone
21 nicht wechseln, nicht aus- und nicht anziehen.
Ableitfahige Schuhe zur Verfigung stellen.

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Bei Tatigkeiten mit Benzol ist, sofern eine Exposition
besteht, arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten
(Angebotsvorsorge).

Wird der AGW fiir Benzol nicht eingehalten oder besteht
Hautkontakt, ist arbeitsmedizinische Vorsorge regelmafig
zu veranlassen (Pflichtvorsorge).

Fir die arbeitsmedizinische Vorsorge koénnen die
folgenden DGUV Empfehlungen herangezogen werden:
Benzol

Falls aufgrund der Geféhrdungsbeurteilung das Tragen
von Atemschutz notwendig ist, ist arbeitsmedizinische
Vorsorge ggf. nach der DGUV Empfehlung Atemschutz-
gerate durchzufiihren.

Bei Tatigkeiten im Wechsel mit dem Tragen
flissigkeitsdichter Schutzhandschuhe kann Feuchtarbeit
vorliegen. Bei Feuchtarbeit von mehr als 2 Stunden pro
Tag ist arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten
(Angebotsvorsorge).

Bei Feuchtarbeit von regelmaflig 4 Stunden oder mehr
pro Tag ist arbeitsmedizinische Vorsorge regelmaflig zu
veranlassen (Pflichtvorsorge, z. B. unter Heranziehung
der DGUV Empfehlung Geféahrdung der Haut).

Beschaftigungsbeschrankungen

Jugendliche ab 15 Jahren dirfen hiermit nur beschaftigt
werden:

wenn dieses zum Erreichen des Ausbildungszieles er-
forderlich und die Aufsicht durch einen Fachkundigen
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sowie betriebsarztliche oder sicherheitstechnische Betreu-
ung gewahrleistet ist.

Werdende Miutter dirfen diesem Stoff/Produkt nicht
ausgesetzt sein, d.h. die arbeitsbedingte Exposition darf

nicht héher als die Hintergrundbelastung sein
("unverantwortbare Gefdhrdung" nach Mutterschutz-
gesetz).

Schadensfall

Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschittetem
Produkt immer persoénliche Schutzausristung tragen: Auf
jeden Fall Schutzbrille, Handschuhe sowie bei grofieren
Mengen Atemschutz.

Nach Verschitten mit saugfahigem, unbrennbarem
Material (z.B. Kieselgur, Blahglimmer, Sand) aufnehmen
und wie unter Entsorgung beschrieben verfahren.

Raum anschlieRend liften.

Produkt ist brennbar, geeignete L&schmittel vorzugs-
weise: Kohlendioxid, Schaum, Ldschpulver. Mdéglich ist
auch: Wassernebel. Nicht zu verwenden: Wasser im
Vollstrahl!

Bei Brand entstehen gefahrliche Gase/Dampfe (z.B.
Kohlenmonoxid).

Bei Brand in der Umgebung Behalter mit Sprihwasser
kihlen.

Berst- und Explosionsgefahr durch Druckanstieg in Be-
héaltern bei Erwarmung.

Brandbekampfung gréRerer Brande nur mit umgebungs-
luftunabhangigem Atemschutzgerat!

Das Eindringen in Boden, Gewasser und Kanalisation
muss verhindert werden.

Erste Hilfe

Nach Augenkontakt: Augen unter Schutz des unver-
letzten Auges sofort ausgiebig (mind. 10 Minuten) bei
geoffneten Augenlidern mit Wasser spulen.

Steriler Schutzverband.

Augenarztliche Behandlung.

Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung,
Unterwasche und Schuhe, sofort ausziehen;
Selbstschutz achten.

Haut mit viel Wasser, gegebenenfalls mit PEG 400
spulen.

Nach Einatmen: Verletzten unter Selbstschutz aus dem
Gefahrenbereich bringen.

Bei Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen.

Bei Atemstillstand kinstliche Beatmung nach Méglichkeit
mit Beatmungsgerat, auf jeden Fall Stoffkontakt bzw. Ein-
atmen des Stoffes/Produktes vermeiden (Selbstschutz).
Nach Verschlucken: Sofortiges kraftiges Ausspllen des
Mundes.

Kein Erbrechen auslésen, nichts zu trinken geben.
Hinweise fiir den Arzt: Bei Aspiration Gefahr von
Lungen6dem oder Pneumonitis.

Vorsicht mit Katecholamingaben (Gefahr ventrikularer
Rhythmusstérungen)!

Sonstiges: Erkrankungen durch Benzol sind meldepflich-
tige Berufskrankheiten (BK-Nummer 1303).

auch
auf

Entsorgung

Auch kleine Mengen nicht Uber die Kanalisation oder
Mulltonne entsorgen.

Gefahrlicher Abfall nach AVV.

Durchtrankte Putztiicher nur in widerstandsfahigen
Behaltern (z.B. aus Metall oder hochmolekularem
Niederdruck-Polyethylen), die dicht verschlossen sind,
sammeln.

Lagerung

Behalter dicht geschlossen an einem kihlen, gut ge-
lufteten Ort lagern.

Behalter nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen!
Lagertemperatur: nicht unter 6° C.

Anforderungen der TRGS 510 an die Lagerung
brennbarer  Flissigkeiten in  ortsbeweglichen
Behiltern:

Die Lagerung ist unzulassig in Durchgangen, Durch-
fahrten, Treppenrdumen, allgemein zuganglichen Fluren,
Dachraumen und Dachern von Wohn- und Bulrohausern
sowie in Arbeitsrdumen.

Die Lagerung von Mengen oberhalt der
Kleinmengeregelungen in Arbeitsrdumen ist nur dann er-
laubt, wenn sie in verschlossenen Gefallen in
Sicherheitsschranken erfolgt.

Es sollten Sicherheitsschranke nach DIN EN 14470-1 mit
EWE 90 genutzt werden. Die vom Hersteller
angegebenen Hochstmengen sind zu beachten.

Fur Sicherheitsschranke nach DIN EN 14470-1 mit FWF
30 oder vorhandene Sicherheitsschranke nach DIN
12925-1 mit FEWFE 20 gilt folgende Beschrankung:

Es darf entweder nur ein Schrank pro Brandabschnitt
bzw. pro 100 m? Nutzungsflache aufgestellt werden oder
es muss eine automatische Loschanlage bzw.
Brandmeldeanlage in Verbindung mit einer anerkannten
Werksfeuerwehr vorhanden sein.

Sicherheitsschranke dirfen auch ohne technische
Luftung betrieben werden. Kann in diesem Fall das
Vorhandensein von Zidndquellen nicht ausgeschlossen
werden, sind weitere Anforderungen des
Explosionsschutzes zu berticksichtigen.
Sicherheitsschranke ohne technische Liftung sind Uber
einen Potenzialausgleich zu erden.

Entzindbare Flissigkeiten dirfen nicht zusammen mit
selbstentzindlichen oder  instabilen Stoffe in
Sicherheitsschréanken zusammengelagert werden.
Kleinmengen bis 20 kg je Brandabschnitt dirfen auch in
anderen R&umen einschlieBlich Arbeitsrdumen ohne
einen Sicherheitsschrank gelagert werden, sofern die
Gefahrdungsbeurteilung keine erhéhte Brandgefahr
ergibt.

Diese Kleinmengenlagerung darf nur in zerbrechlichen
Gefalen bis max. 2,5 |, in nicht zerbrechlichen Behaltern
bis max. 10 | Fassungsvermogen erfolgen.

Bei der Lagerung unterschiedlich  eingestufter
entziindbarer Flissigkeiten gelten folgende
Hochstmengen je Brandabschnitt: extrem entzindbar -
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max. 10kg, leicht entziindbar und extrem entziindbar
zusammen - max. 20kg, entziindbar - max. 100kg.

Die Behalter missen jeweils in eine Auffangeinrichtung
gestellt werden, die das gesamte Lagervolumen
aufnehmen kann. Trotzdem wird bei Einhaltung aller
Bedingungen fur die Kleinmengenlagerung die Nutzung
von Sicherheitsschranken empfohlen.

In unmittelbarer Nahe der Lagerbehalter dirfen sich keine
wirksamen Zindquellen befinden.

Weitere Anforderungen fiir Lagerraume:

Unter Verschluss oder so aufbewahren oder lagern, dass
nur fachkundige und zuverldssige Personen Zugang
haben.

Verbotszeichen D-P006 "Zutritt fir Unbefugte verboten"
anbringen.

In einem Lagerraum dirfen ortsbewegliche Behalter mit
einer Gesamtlagermenge von hdchstens 100 t aufgestellt
sein.

Werden ortsbewegliche Behalter oder Tankcontainer
zusammen mit ortsfesten Tanks gelagert, darf die
Gesamtlagermenge 150 t nicht Gberschreiten.
Bauliche Anforderungen an Lagerrdume
ortsbewegliche Behalter:

Wande, Decken und Tiren von Lagerraumen missen

fur

aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen.
Ruckhalteeinrichtungen missen fir die gelagerten
Flussigkeiten undurchlassig sein und aus

nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Lagerabschnitte sind von anderen Raumen, Gebauden
oder untereinander durch F 90-Wande und bei Lagerung
in Gebauden auch durch F_90-Decken abzutrennen.
Abschottung von Wand- und Deckendurchbriichen gegen
Brandlbertragung.

Bei Lagerung im Freien missen die Wande die
Lagerhohe mindestens um 1 m und die Lagertiefe an der
offenen Seite mindestens um 0,5 m Uberschreiten.

Sind diese Lager nicht durch Wande getrennt, missen
Mindestabstande eingehalten werden.

Bodenablaufe und hindurchfihrende Schornsteine mit
Offnungen sind unzulassig.

Lagerbehalter mussen in Auffangrdumen aufgestellt sein.
Fir Transportbehalter bis 1000 I, die keine Offnungen
unterhalb des Flissigkeitsspiegels aufweisen oder eine
integrierte Auffangwanne mit einem maximalen Abstand
von 1 cm zur Behalterwandung haben, ist das nicht
erforderlich.

Der Auffangraum muss mindestens den Rauminhalt des
groflten in ihm aufgestellten Behalter und zusatzlich einen
bestimmten prozentualen Anteil des
Gesamtfassungsvermoégens fassen koénnen (s. Link
Auffangraum).

Lagerraume durfen in der Regel nicht an Wohn- oder
Beherbergungsrdume angrenzen.

Lagerraume zur Lagerung von mehr als 10 t dirfen nur
unter besonderen Bedingungen an Aufenthalts- oder
Arbeitsrdume grenzen, in denen anderes Personal als
Lagerpersonal sich aufhalt.

Ablaufe, Offnungen und Durchfiihrungen zu tiefer
gelegenen Raumen, Kellern, Gruben, Schachten sowie
Kanale mussen gegen das Eindringen der Flussigkeiten
und deren Dampfe geschutzt sein.

Bei Lagerung von mehr als 20.000 | mudssen
automatische Brandmeldeeinrichtungen sowie bei nicht
wasserloslichen Flussigkeiten in der Regel auch ortsfeste
Feuerldschanlagen vorhanden sein.

Bei wasserloslichen  Flissigkeiten  sind  ortsfeste
Feuerloschanlagen in der Regel erst ab 30.000 |
erforderlich.

Die Menge an brennbaren Flissigkeiten  mit

Flammpunkten von mehr als 60 °C und bis zu 100 °C ist
mit zu berucksichtigen. Dabei dirfen 5kg brennbare
Flussigkeiten entsprechend 1kg entzindbare
Flissigkeiten angesetzt werden.

Lageranlagen mit einem Gesamtrauminhalt von mehr als
10.000 I sind nach BetrSichV erlaubnisbeddrftig.
Lagerrdume, in denen nicht abgeflllt wird, sind bei
Einhaltung bestimmter Explosionsschutzvoraussetzungen
keine explosionsgefahrdeten Bereiche. Werden diese
nicht eingehalten, sind diese Bereiche
explosionsgefahrdete Bereiche Zone 2.

Wird in Lagerrdumen ab- und umgefiillt, sind diese Be-
reiche explosionsgefahrdete Bereiche Zone 1.
Lagerraume durfen nicht anderweitig genutzt werden.
Flurférderzeuge normaler Bauart dirfen in Lagern der
Zone 2 nicht abgestellt, aufgeladen oder betankt werden.
Der ordnungsgemale Zustand des Lagers ist vom
Betreiber regelmafig zu kontrollieren (siehe Checkliste-
Lager).

Lagergiuter so stapeln oder sichern, dass die
Standsicherheit unter Beachtung der mechanischen
Stabilitdt der Verpackungen und Behalter gewahrleistet
ist.

Behalter, vor allem zerbrechliche GefalRe, sind so zu
stapeln oder zu sichern, dass sie nicht aus den
Regalfachern fallen kénnen.

Behalter nur in einer Héhe aufbewahren, dass sie noch
sicher enthommen und abgestellt werden kdnnen. Ggf.
Tritte, Leitern oder Bihnen verwenden.

Vorsicht mit leeren Gebinden - Explosionsgefahr.

Behalter aus z.B. Stahl, Edelstahl oder Glas sind
geeignet.

Tanks sind von einem Fachbetrieb zu installieren.
Schutzstreifen sind einzuhalten. Aus Tanks verdrangte

Dampf/Luft-Gemische muissen gefahrlos abgeleitet
werden, z.B. durch Gaspendelung.
Zusammenlagerungsbeschrdnkungen (nach Lager-

klassen der TRGS 510; die Zahlen in Klammern geben
die jeweiligen Lagerklassen an):

Dieser Stoff/dieses Produkt gehért zur Lagerklasse 3.
Separate Lagerung von explosiven Stoffen (1), Gasen (2),
sonstigen  explosionsgefahrlichen  Stoffen  (4.1A),
selbstentziindlichen Stoffen (4.2) und Stoffen, die in
Berihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln
(4.3).
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Separate Lagerung von stark oxidierend wirkenden
Stoffen (5.1B) und Ammoniumnitrat (5.1C).

Separate Lagerung von organischen Peroxiden und
selbstzersetzlichen Stoffen (5.2), nicht brennbaren, akut
giftigen Stoffen (6.1B), ansteckungsgefahrlichen (6.2) und
radioaktiven Stoffen (7).

Zusammenlagerung ist mit oxidierend wirkenden Stoffen
(5.1B) bis 1 t Gesamtmenge ohne Einschrankungen
erlaubt, dariiber gelten weitere Anforderungen.
Zusammenlagerung ist mit giftig oder chronisch
wirkenden Stoffen (6.1C und 6.1D), erlaubt, wenn keine
wesentliche Gefahrdungserhéhung eintreten kann. Dies
kann durch Getrenntlagerung erreicht werden.
Materialien, die eine Entstehung eines Brandes
begtinstigen oder Brande schnell Gbertragen kénnen, wie
z.B. Papier, Textilien, Holz, dirfen im Lagerabschnitt nicht
gelagert werden.

Ausnahme: sie bilden zur Lagerung und dem Transport
eine Einheit mit den Behaltern.
Zusammenlagerungsbeschrdnkungen  mussen  nicht
beachtet werden, wenn insgesamt nicht mehr als 400 kg
Gefahrstoffe gelagert werden, davon hoéchstens 200 kg je
Lagerklasse.

Generell ist eine Zusammenlagerung verboten, wenn dies
zu einer wesentlichen Gefahrdungserhdhung fihren
wuirde, auch wenn die Stoffe in derselben Lagerklasse
sind.

Dies ist gegeben, wenn sie z.B. unterschiedliche
Léschmittel bendtigen, unterschiedliche Temperatur-
bedingungen erfordern, sie miteinander unter Bildung
entziindbarer oder giftiger Gase oder unter Entstehung
eines Brandes reagieren.

Fir die Lagerung brennbarer Flissigkeiten in ortsfesten
Behaltern mit hohem Gefahrenpotenzial gelten
zusitzliche Anforderungen hinsichtlich Brandschutz,
Auffangraumen und Sicherheitsabstanden.

Weiterhin gelten fir die Lagerung in oberirdischen
Behaltern im Freien und unterirdischen Tanks gesonderte
zulassige Hochstmengen.
Bei Bauvorhaben sind die
schriften zu bericksichtigen.
Bei weitergehenden Fragen berdt Sie lhre zustadndige
Aufsichtsperson (AP, friiher TAB) Ihrer Berufsgenossen-
schaft.

In Lagern, in denen mehr als 200 kg an brennbaren
Gefahrstoffen gelagert werden, missen zusatzliche
MaRnahmen zum Brandschutz getroffen werden.

In der Regel liegt bei einer Lagerung von mehr als 200 kg
brennbarer Stoffe eine gefahrdrohende Menge vor.

landesbaurechtlichen Vor-

In Lagern, in denen mehr als 200 kg dieser Stoffe
gelagert werden, muss ein Alarmplan erstellt werden und
stoffspezifische Informationen bereitgehalten werden (s.
Checkliste "Betriebsstérungen Lager").

Beschéftigte im Lager missen regelmafig Uben, wie sie
sich beim Freiwerden der im Lager befindlichen Stoffe,
bei einem Brand oder einem sonstigen Notfall in
Sicherheit bringen kénnen.

Die zeitlichen Abstdnde der Notfallibungen sind in der
Gefahrdungsbeurteilung festzulegen.

Anforderungen des Wasserrechts an HBV- und LAU-
Anlagen (s. auch Checkliste-Wasserrecht):

Anlagen mit bis zu 0,22 m® oder 0,2 Tonnen werden der
Gefahrdungsstufe A zugeordnet.

Das Ruckhaltevolumen muss so grol3 sein, dass aus-
laufende Flussigkeiten bis zum Wirksamwerden geeig-
neter Sicherheitsvorkehrungen (z.B. Abdichten des
Lecks, Absperren von Betriebsteilen) aufgefangen
werden kénnen.

Abhangig vom Rauminhalt der Anlage zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen gelten Anforderungen wie
die Pflicht zur Anzeige bei der unteren Wasserbehorde,
Fachbetriebspflichten oder die Prifung durch Sach-
verstandige.

Bei Gefahrdungsstufe A entfallt die Anzeigepflicht,
dennoch sind die Anlagen innerbetrieblich zu
dokumentieren.

Nahere Informationen hierzu erhalten Sie von lhrer

zusténdigen Unteren Wasserbehdrde, Sachverstandigen-
organisationen, Giite- und Uberwachungsgemeinschaften
oder von nach WHG zertifizierten Fachbetrieben.

Bei Lagermengen Uber 220 | muss ein Uberwachungs-,
Instandhaltungs-, Notfallplan vorliegen u. unterwiesen
werden. Anlagen ab 1 m® dirfen nur durch zertifizierte
Fachbetriebe innen gereinigt, instand gesetzt und
stillgelegt werden.

Da im Wasserrecht der Besorgnisgrundsatz gilt, kann die
zustandige Behdrde Anforderungen stellen, die Uber die
hier genannten Regelungen hinausgehen. Insbesondere
fur Wasserschutzgebiete gelten strengere Auflagen.
Unterirdische Anlagen durfen nur von zertifizierten Fach-
betrieben errichtet, instandgesetzt und stillgelegt werden
und missen regelmaflig durch Sachverstandige gepruft
werden. Naheres regelt die AwSV.

Als Stoff/Produkt der WGK 3 erfordert die Lagerung von
mehr als 1 t je Lagerabschnitt eine Léschwasser-Riick-
halteanlage.

Bei Zusammenlagerung wassergefahrdender Stoffe/Pro-
dukte unterschiedlicher WGK muss die Menge mit Hilfe
einer Umrechnungsregel ermittelt werden.
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           Benzol
           Benzol
           Phenylwasserstoff
           Krystallbenzol
           Benzen
           Benzene
        
         Benzol
         
           Benzol
        
         
           C8025
           wird auch als Benzen, Annulen, Cyclohexatrien, Phenylhydrid oder Pyrobenzol bezeichnet.
        
         
           C9200008
           Es ist eine farblose, fast wasserunlösliche, leichtflüchtige Flüssigkeit mit einem charakteristischem aromatischen Geruch, die in den meisten organischen Lösungsmitteln wie z.B. Ethanol, Diethylether und Aceton löslich ist.
        
         
           C9200004
           Benzol ist neben anderen Aromaten ein bedeutender Ausgangsstoff für die Herstellung organischer Chemikalien wie z.B. Styrol, Cumol, Cyclohexan, Nitrobenzol, Maleinsäureanhydrid, Alkylbenzol, Chlorbenzol, Benzolsulfonsäure.
        
         
           C9200006
           Benzol ist mit einem Anteil bis zu 5 % in Ottokraftstoffen enthalten (Antiklopfmittel). Ferner ist es Ausgangsmaterial für die Farbenherstellung.
        
         
           C152
           Es sind ggf. Beschränkungen aus Anhang XVII der REACH-Verordnung zu beachten: Darf nicht als Stoff oder als Bestandteil anderer Stoffe oder in Gemischen in Konzentrationen von ≥ 0,1 Gew.-% in  Verkehr gebracht oder verwendet werden (s. Nr. 5 in VO).
        
         
           C109759
           Diese Beschränkungen gelten nicht für Treibstoffe, die unter die Richtlinie 98/70/EG fallen.
        
         
           C109760
           Bei Stoffen und Gemischen, die bei industriellen Verfahren zur Anwendung kommen, darf Benzol nicht in höheren Konzentrationen freigesetzt werden, als in bestehenden Rechtsvorschriften festgelegt ist.
        
         
           C109761
           Erdgas darf zur Verbrauchernutzung nur unter der Voraussetzung in Verkehr gebracht werden, dass die Benzolkonzentration unter einem Wert von 0,1 Vol.-% bleibt.
        
         
           C62
           Achtung! Die Geruchsschwelle von Benzol liegt ober­halb des Grenzwertes, d.h. wird der Geruch wahr­ge­nommen, ist der Grenzwert schon überschritten.
        
      
       
         
           
             GisChem ist weder Hersteller, Importeur noch Lieferant von Stoffen und Gemischen.
          
           
             Für weitere Informationen siehe www.gischem.de.
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             Flam. Liq. 2
             
               225
               Entzündbare Flüssigkeiten (Kapitel 2.6) - Kategorie 2 (Flam. Liq. 2), H225
            
          
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Hautreizung (Kapitel 3.2) - Kategorie 2 (Skin Irrit. 2), H315
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Schwere Augenreizung (Kapitel 3.3) - Kategorie 2 (Eye Irrit. 2), H319
            
          
           
             Muta. 1B
             
               340
               Keimzellmutagenität (Kapitel 3.5) - Kategorie 1B (Muta. 1B), H340
            
          
           
             Carc. 1A
             
               350
               Karzinogenität (Kapitel 3.6) - Kategorie 1A (Carc. 1A), H350
            
          
           
             STOT RE 1
             
               372
               Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) (Kapitel 3.9) - Kategorie 1 (STOT RE 1), H372
            
          
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Aspirationsgefahr (Kapitel 3.10) - Kategorie 1 (Asp. Tox. 1), H304
            
          
           CLP12-2019/521
           
             Der Stoff ist im Anhang VI der CLP-Verordnung gelistet.
          
           
             Bei der Einstufung nach GHS handelt es sich um eine Einstufung aus Anhang VI, die auch nach Auswertung von Herstellereinstufungen und Literatur nicht um weitere Einstufungen ergänzt werden muss.
          
        
      
       
         
           
             GHS02
          
           
             GHS08
          
           
             GHS07
          
           
             DGR
          
           
             225
             Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
          
           
             350
             Kann... Krebs erzeugen.
             
               
              
               ...
            
          
           
             340
             Kann... genetische Defekte verursachen.
             
               
              
               ...
            
          
           
             372
             Schädigt... ... bei längerer oder wiederholter Exposition.
             
               
              
               ...
            
             
               die Organe
               ...
            
          
           
             304
             Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
          
           
             315
             Verursacht Hautreizungen.
          
           
             319
             Verursacht schwere Augenreizung.
          
           
             201
             Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
          
           
             210
             Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
          
           
             260
             ... nicht einatmen.
             
               Dampf/Aerosol/Nebel
               ...
            
          
           
             280
             ... tragen.
             
               Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz
               ...
            
          
           
             302+352
             BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.
             
               ... (Hersteller kann, falls zweckmäßig, ein Reinigungsmittel angeben oder, wenn Wasser eindeutig ungeeignet ist, ein alternatives Mittel empfehlen)
               ...
            
          
           
             314
             Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
          
        
      
    
     
       SingleConstituent
       
         
           Benzol
           Benzol
           Phenylwasserstoff
           Krystallbenzol
           Benzen
           Benzene
        
         71-43-2
         601-020-00-8
         200-753-7
      
       
         ZVG
      
       
         10060
      
    
     
       
         
           Verletzten unter Selbstschutz aus dem Gefahrenbereich bringen.
        
         
           Bei Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen.
        
         
           Bei Atemstillstand künstliche Beatmung nach Möglichkeit mit Beatmungsgerät, auf jeden Fall Stoffkontakt bzw. Einatmen des Stoffes/Produktes vermeiden (Selbstschutz).
        
         
           Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen; auf Selbstschutz achten.
        
         
           Haut mit viel Wasser, gegebenenfalls mit PEG 400 spülen.
        
         
           Augen unter Schutz des unverletzten Auges sofort ausgiebig (mind. 10 Minuten) bei geöffneten Augenlidern mit Wasser spülen.
        
         
           Steriler Schutzverband.
        
         
           Augenärztliche Behandlung.
        
         
           Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes.
        
         
           Kein Erbrechen auslösen, nichts zu trinken geben.
        
      
       
         
           Bei Aspiration Gefahr von Lungenödem oder Pneumonitis.
        
      
       
         
           Vorsicht mit Katecholamingaben (Gefahr ventrikulärer Rhythmusstörungen)!
        
      
       
         Erkrankungen durch Benzol sind meldepflichtige Berufskrankheiten (BK-Nummer 1303).
      
    
     
       
         
           Kohlendioxid
        
         
           Schaum
        
         
           Löschpulver
        
         
           Wassernebel
        
         
           Wasser im Vollstrahl
        
      
       
         Berst- und Explosionsgefahr durch Druckanstieg in Behältern bei Erwärmung.
      
       
         Bei Brand entstehen gefährliche Gase/Dämpfe (z.B. Kohlenmonoxid).
      
       
         Brandbekämpfung größerer Brände nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät!
      
       
         Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen.
      
    
     
       
         
           Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschüttetem Produkt immer persönliche Schutzausrüstung tragen: Auf jeden Fall Schutzbrille, Handschuhe sowie bei größeren Mengen Atemschutz.
        
      
       
         Das Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation muss verhindert werden.
      
       
         
           Nach Verschütten mit saugfähigem, unbrennbarem Material (z.B. Kieselgur, Blähglimmer, Sand) aufnehmen.
        
         
           Raum anschließend lüften.
        
      
    
     
       
         
           
             Bei den Maßnahmen sind, sofern nach Gefährdungsbeurteilung nicht nur geringe Gefährdung vorliegt, die Besonderen Schutzmaßnahmen nach § 10 der GefStoffV zu treffen.
          
           
             Anlagen einschließlich Eingabe- und Abfüllstellen, Probenahmevorrichtungen sowie Wiege- und Mischarbeitsplätze als geschlossene Systeme (z.B. Einhausung, Kapselung) ausführen. 
          
           
             Ist das nach dem Stand der Technik nicht möglich, an diesen Stellen eine funktionstüchtige örtliche Absaugung sicherstellen (siehe Mindeststandards).
          
           
             Abgesaugte Luft nicht zurückführen.
          
           
             Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde auf ihr Verlangen weitergehende Informationen zu den Tätigkeiten mit  mitzuteilen, z.B. hinsichtlich der Ersatzstoffprüfung. 
          
           
             Sofern eine beträchtliche Exposition von Arbeitnehmern zu erwarten ist und alle technischen Schutzmaßnahmen ausgeschöpft sind, muss die Dauer der Exposition soweit wie möglich verkürzt werden.
          
           
             Die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten persönlichen Schutzausrüstungen müssen vom Arbeitnehmer getragen werden.
          
           
             Der Arbeitgeber muss ein aktualisiertes Expositionsverzeichnis führen.
          
           
             Es müssen alle Arbeitnehmer dort aufgeführt werden, die Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fruchtbarkeitsgefährdenden Stoffen ausführen, bei denen eine Gefährdung der Gesundheit nicht ausgeschlossen werden kann.
          
           
             Das Verzeichnis muss mindestens 40 Jahre nach Ende der Tätigkeit aufbewahrt werden. Bei Ausscheiden des Mitarbeiters ist ihm ein Auszug mit seinen Expositionsdaten mitzugeben.
          
           
             Der Arbeitgeber kann diese Pflicht auch durch Meldung an die <a href="http://www.dguv.de/ifa/GESTIS/Zentrale-Expositionsdatenbank-ZED/index.jsp" target="_blank">zentrale Expositionsdatenbank (ZED)</a> erfüllen.
          
           
             Gebinde nicht offen stehen lassen.
          
           
             Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen und Nachlauf vermeiden, Dichtheit gewährleisten.
          
           
             Reaktionsfähige Stoffe fern halten bzw. nur kontrolliert zugeben.
          
           
             Arbeitsplätze/-bereiche von anderen Arbeitsbereichen räumlich trennen und entsprechend kennzeichnen. Aufenthalt in diesem Arbeitsbereich nur von mit den Arbeiten vertrauten Beschäftigten; deren Anzahl so gering wie möglich halten.
          
           
             Verbotszeichen D-P006 "Zutritt für Unbefugte verboten" sowie P002 "Rauchen verboten"  anbringen.

          
           
             Bei hoher Gefährdung durch Hautkontakt möglichst in geschlossenen Anlagen arbeiten. Ist dies technisch nicht möglich, Exposition nach Stand der Technik minimieren.
          
           
             Z.B. nur solche Arbeitsgeräte verwenden, mit denen Hautkontakt vermieden oder verringert wird.
          
        
         
           Einatmen von Dämpfen und Aerosolen vermeiden!
        
         
           Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden!
        
         
           Vor Pausen und nach Arbeitsende Hände und andere verschmutzte Körperstellen gründlich reinigen.
        
         
           Hautpflegemittel nach der Hautreinigung am Arbeitsende bzw. vor längeren Pausen verwenden (rückfettende Creme).
        
         
           Stoff-/Produktreste sofort von der Haut entfernen und die Haut möglichst schonend reinigen, anschließend sorgfältig abtrocknen.
        
         
           Lösungen auf der Haut abwaschen, nicht eintrocknen lassen.
        
         
           Bei der Arbeit keinen Arm- oder Handschmuck tragen.
        
         
           Straßen- und Arbeitskleidung getrennt aufbewahren gemäß Gefährdungsbeurteilung!!
        
         
           Bei mittlerer oder hoher Gefährdung durch Hautkontakt zusätzlich:
        
         
           Verschmutzte und durchtränkte Arbeitskleidung sofort wechseln, Reinigung durch den Betrieb.
        
         
           Separate Putzlappen und Reinigungstücher für die Haut und Maschinen oder Geräte verwenden.
        
         
           Nahrungs- und Genussmittel getrennt von Arbeitsstoffen aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen sind verboten!
        
      
    
     
       
         
           
             
          
        
         
           Ersatzstoffprüfung vornehmen und dokumentieren. Ist die Substitution technisch nicht möglich, Stoff/Produkt soweit technisch machbar im geschlossenen System verwenden.
        
         
           Beurteilung der Gefährdung beim Einatmen (TRGS 402): Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen durch Messungen nachweisen.
        
         
           Messungen des Stoffes/Produktes insbesondere auch zur frühzeitigen Ermittlung erhöhter Exposition aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse oder Unfälle durchführen.
        
         
           Beurteilung der Gefährdung bei Hautkontakt (TRGS 401):
        
         
           Eine hohe Gefährdung liegt vor:
        
         
           bei allen Tätigkeiten mit Hautkontakt.
        
         
           Eine geringe Gefährdung liegt vor:
        
         
           bei kurzfristigem und kleinflächigem Hautkontakt mit verschmutzter Arbeitskleidung, Arbeitsmitteln oder Arbeitsflächen.
        
         
           Bei mittlerer/hoher Gefährdung zusätzlich:
        
         
           Aufgrund der Hautgefährdung prüfen, ob ein Ersatzstoff verwendet oder eine Verfahrensänderung durchgeführt werden kann. Wenn nicht möglich, in der Gefährdungsbeurteilung begründen.
        
      
       
         
           
             Atemschutz bei Grenzwertüberschreitung, z.B.  Vollmaske/Halbmaske/filtrierende Halbmaske mit:
          
           
             Gasfilter A1 (braun) bis 1000 ml/m3 (ppm)
          
           
             Gasfilter A2 (braun) bis 5000 ml/m3 (ppm)
          
           
             Gasfilter A3 (braun) bis 10000 ml/m3 (ppm)
          
        
         
           
             Bei Überwachungstätigkeit: Gestellbrille mit Seitenschutz.
          
           
             Bei Spritzgefahr oder Auftreten von Gasen, Dämpfen, Nebeln, Rauchen und Stäuben: Korbbrille.
          
        
         
           
             Naturkautschuk/Naturlatex (NR)
          
           
             Polychloropren (CR)
          
           
             Nitrilkautschuk/Nitrillatex (NBR)
          
           
             Polyvinylchlorid (PVC)
          
           
             Butylkautschuk (Butyl)
          
           
             
               Fluorkautschuk (FKM)
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               1
               h
            
          
        
      
    
     
       
         liquid
         
           flüssig
        
         
           
             mg/m3
          
           
             Die Geruchsschwelle von Benzol liegt oberhalb des Grenzwertes, d.h. wird der Geruch wahrgenommen, ist der Grenzwert schon überschritten.
          
        
      
       
         
           
             
               6
               °C
            
          
        
         
           
             
               80
               °C
            
          
        
         
           
             
               -11
               °C
            
          
        
         
           
             
               39
               g/m³
            
          
           
             
               1.2
               Vol.-%
            
          
           
             
               280
               g/m³
            
          
           
             
               8.6
               Vol.-%
            
          
        
         
           
             555
             °C
          
        
      
    
     
       
         Bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen) besteht erhöhte Entzündungsgefahr.
      
       
         Reagiert mit starken Säuren unter heftiger Wärmeentwicklung.
      
       
         Reagiert mit starken Oxidationsmitteln unter heftiger Wärmeentwicklung.
      
       
         Reagiert unter heftiger Wärmeentwicklung z.B. mit Halogenkohlenwasserstoffen (in Gegenwart von Leichtmetallen). Explosionsgefahr.
      
       
         Reagiert unter heftiger Wärmeentwicklung z.B. mit flüssigem Schwefel.
      
       
         Bei unkontrollierter Reaktion besteht Explosionsgefahr.
      
       
         Zersetzt sich bei Erhitzen/Verbrennen in gefährliche Gase (z.B. Biphenyl, Wasserstoff, Kohlenmonoxid).
      
       
         Kunststoffe und Gummi werden angegriffen.
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               29
               Kenn-Nr.: 29
            
             
               Bei der WGK handelt es sich um eine gemäß AwSV im Bundesanzeiger veröffentlichte Angabe.
            
          
           LGK 3
        
      
    
     
       
         Garantie- und Haftungsausschluss:
      
       
         Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Daten von GisChem zwar sorgfältig erstellt und gepflegt werden, jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen werden kann.
      
       
         Der Verwender der Daten wird daher nicht von der Pflicht und Verantwortung, die Daten auf Richtigkeit und Vollständigkeit selbst zu überprüfen, befreit.
      
       
         Daher kann der Verwender die Träger von GisChem auch nicht für Fehler bezüglich der Richtigkeit und Vollständigkeit der übermittelten Daten gleich aus welchem Rechtsgrund haftbar machen.
      
       
         Ebenso wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass keine Garantie übernommen wird, dass die übermittelten Daten frei von Rechten Dritter sind. Auch diesbezüglich wird keine Haftung gleich aus welchem Rechtsgrund übernommen.
      
       
         Im Übrigen haften die Träger von GisChem nach den gesetzlichen Bestimmungen jedoch nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, soweit es nicht durch ein schuldhaftes Fehlverhalten der Träger von GisChem,
      
       
         deren gesetzliche Vertreter oder durch deren Erfüllungsgehilfen zu einer Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit kommt.
      
    
  


